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Beantragte Änderungen
Es wird beantragt, den Satz "Wir erkennen die Persönlichkeitsrechte 
der Urheber an ihrem Werk in vollem Umfang an." im Parteiprogramm 
durch den folgenden Satz zu ersetzen: "Für uns ist es wichtig, dass 
der Urheber für seine schöpferische Leistung Anerkennung erfährt." 

Begründung
Die vollumfängliche Anerkennung des Urheberpersönlichkeitsrechtes 
verhindert einen angemessenen Ausgleich zwischen Urhebern und Nutzern 
von Werken. 

Gerade die kreative Bearbeitung und Fortentwicklung bestehender 
Werkes wird durch das Recht des Urhebers (und seiner Erben) 
Beeinträchtigungen seines Werkes zu verbieten, über Gebühr behindert. 

Selbst gemeinfreie Werke sind hiervon noch betroffen. Auch trägt 
dieses Prinzip in seiner derzeitigen Ausprägung dem Erfahrungssatz, 
dass Werke nicht aus dem Nichts entstehen, sondern immer von anderen 
bereits vorher erschaffenen inspiriert wurden, nicht ausreichend 
Rechnung. Zudem geht dieses Konzept von dem allein schaffenden Genie 
aus und nicht von der Realität, dass die meisten Werke heute 
Gruppenanstrengungen entstammen. 

Ein generelles Urheberpersönlichkeitsrecht wird nicht einmal im 
anglo-amerikanischen Kulturkreis anerkannt, hier ist das "Copyright" 
als "Vervielfältigungsrecht" rein wirtschaftlich bezogen. Lediglich 
einzelne Rechte, die hier aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht 
abgeleitet werden, stehen dort Urhebern zu. 

Deswegen werden solche Rechte auch in völkerrechtlichen Abkommen zum 
Urheberrecht wie dem TRIPs vom Schutz ausgenommen. Lediglich die 
Berner Übereinkunft in Art. 6bis erkennt einzelne moralische Rechte 
des Urhebers an. Wenn aber selbst die von uns als zu weitgehend 
empfundenen internationalen Abkommen einen solchen Schutz nicht 
vorsehen, sollte die Piratenpartei sich erst recht nicht so 
weitgehend festlegen. 

Damit soll nicht gesagt werden, dass die Piratenpartei keine 
Urheberpersönlichkeitsrechte befürworten darf - ich selbst halte 
beispielsweise viel von dem Recht der Urheber auf Namensnennung - 
sondern nur, dass hier eine vollumfängliche Anerkennung im 
Parteiprogramm erfolgt, die weder notwendig, noch vernünftig ist. 
Hierdurch werden interessante Optionen zur Reform des Urheberrechts 
von vornherein einer (notwendigen) Diskussion entzogen. 


